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1. Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familienheims 
durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt 
sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegatten führt. Im 
notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an 
den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesellschafter und Eigentümer des 
Grundstücks in das Grundbuch eingetragen. 
 
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schen-
kungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines 
Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den 
Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führ-
te das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familien-
heims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. 
Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die 
Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuer-
frei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie 
zurück. 
 
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die 
Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebau-
tes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemein-
schaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.   
 
 
2. Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen   
 
Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbeiten 
aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kriterien, 
sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen Jobwechsel 
zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die Hälfte der Be-
schäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern auch aus dem 
Ausland ermöglicht wird.  
 
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die 
rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und Zu-
satzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.   
 
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen sollten 
daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen lassen. 
Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unternehmen, 
aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens stellt keine 
Workation dar. 
 
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden: 
 
 Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-

Angebot nutzen können. 
 
 Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am 

Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten. 
 
 Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten 

einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer des 
Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz). 



 
 Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes im 

Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche. 
 
 Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Tou-

ristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu beantra-
gen, welches es in einigen Ländern bereits gibt. 

 
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und mit 
Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Gewerbe-
untersagung mit hohen Bußgeldern führen. 
 
 Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken uneinge-

schränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Melde- 
oder Registrierpflichten zu beachten. 

 
 Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, 

bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland. 
 
 Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steuer-

rechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig informie-
ren. 

 
Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wichtig. 
 
 Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutsch-

land und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte 
rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsen-
dungsfragen ist hier hilfreich. 

 
 Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. A1-

Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom Ar-
beitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.  

 
 Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst 

wenn keine Workation stattfindet. 
 
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversiche-
rungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Kran-
kenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften bzw. 
dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht. 
 
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Un-
ternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in 
Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person 
im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder 
einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäftigt 
gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben.  
 
 
3. Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe   
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer 
privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der 
Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugsfä-



hig sind. Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Beiträge 
sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus. 
 
Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessi-
sche Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.  
 
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der 
Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu 
„Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversiche-
rung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steu-
erpflichtigen fördern. 
 
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine 
Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem 
dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe 
der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben geru-
fen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen 
wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.  
 
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber 
lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.  
 
 
4. Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“ 
 
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren 
öffentlich seine Entscheidungen verkünden. 
 
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grund-
steuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Branden-
burg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen 
mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.  
 
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und 
Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur Ent-
scheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke pau-
schalierten Ertragswertverfahrens streitig ist. 
 
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Miet-
wohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teil-
weise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. 
nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmie-
ten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohnflä-
chengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine 
Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt. 
 
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar 
ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie 
durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert 
eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen. 
 
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, beim 
BFH sind es 15 Verfahren.  
 



 
5. Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026 
 
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats ein-
reichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 
10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Um-
satzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das 
Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat 
später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. 
Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER ab-
gerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember ver-
rechnet. 
 
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und Be-
trug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und 
IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen abwei-
chenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den Kunden 
haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echtzeitüberwei-
sungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht. 
 
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die IBAN. 
Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen. 
 
 
6. Verpasster Flug nach Pkw-Anreise zum Flughafen 
 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall buchte eine Frau eine Ha-
waii-Reise mit Abflug vom Flughafen Hamburg um 6:45 Uhr und schloss dazu eine Reiserücktrittsver-
sicherung ab (Kostenersatz bis 6.500 € pro Person bei notwendiger und unvermeidbarer Stornierung). 
Am Reisetag startete sie um 4:00 Uhr in Kiel mit einem Mietwagen. Wegen einer mehr als zweistündi-
gen Vollsperrung nach einem Unfall erreichte sie den Flughafen erst um 6:30 Uhr und verpasste den 
Flug. Sie forderte daraufhin die Erstattung zusätzlicher Reisekosten von ca. 9.000 €. 
 
Es besteht keine Leistungspflicht der Reiserücktrittsversicherung, wenn der Flug aufgrund einer Anreise 
mit dem Pkw ohne ausreichenden zeitlichen Sicherheitspuffer zum Flughafen verpasst wird. Bei der 
Anreise zum Flughafen ist sowohl für Verzögerungen bei den Kontrollen als auch infolge der allgemei-
nen Risiken des Straßenverkehrs grundsätzlich ein Sicherheitspolster einzurechnen. Verpasst ein Flug-
gast, wie im entschiedenen Fall, nach Vollsperrung einer Straße seinen Flug, ohne einen ausreichend 
eingeplanten Zeitpuffer, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus einer Reiserücktrittsversicherung. 
Damit war die Verschiebung des Reiseantritts nicht „unvermeidbar“ im Sinne der Regelungen des Ver-
sicherungsvertrages, begründeten die OLG-Richter ihre Entscheidung, denn die Frau hätte es durch 
Einplanung eines „entsprechenden Zeitpuffers“ in Händen gehabt, rechtzeitig am Flughafen einzutref-
fen. 
 
 
7. Reisemängel – volle Erstattung des Reisepreises trotz erbrachter Teilleistungen 
 
Auch wenn einzelne Reiseleistungen erbracht wurden, kann dem Reisenden bei nicht ordnungsgemäßer 
Vertragserfüllung dennoch ein Anspruch auf vollständige Erstattung zustehen. Dies ist der Fall, wenn 
die mangelhafte Erbringung von Reiseleistungen so schwerwiegend ist, dass die Pauschalreise zwecklos 
wird, und die Reise für den Reisenden nicht mehr von Interesse ist. Zu dieser Entscheidung kamen die 
Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). 
 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei polnische Urlauber reisten für einen All-
inclusive-Aufenthalt in einem Fünfsternehotel nach Albanien. Bereits am Tag nach der Ankunft begann 
der von Behörden angeordnete Abriss der Hotel-Schwimmbecken. Diese Arbeiten dauerten vier Tage, 



jeweils von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr und führten zum vollständigen Abriss der Schwimmbecken, der 
Strandpromenade sowie des gepflasterten Abstiegs zum Meer. Ferner mussten sie in langen Schlangen 
anstehen, um ihre Mahlzeiten zu erhalten, und zu Beginn der Essenszeiten zu den Mahlzeiten erschei-
nen, da die Zahl der verfügbaren Mahlzeiten begrenzt war. Überdies entfiel das Snackangebot am 
Nachmittag. Zusätzlich starteten kurz vor Reiseende neue Bauarbeiten zur Aufstockung des Hotels um 
ein weiteres Geschoss. Die Reisenden forderten daraufhin vor einem Gericht die volle Erstattung des 
Reisepreises sowie Schadensersatz. 
 
Ob sie darauf nach dem Urteil des EuGH einen Anspruch haben, hat das nationale Gericht zu prüfen. 
 
 
8. Beweislast beim Glättesturz und Haftung des Vermieters 
 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) setzt die winterliche Räum- und Streupflicht auf Stra-
ßen oder Wegen eine konkrete Gefahrenlage voraus, d. h. grundsätzlich das Vorhandensein einer „all-
gemeinen Glätte“ und nicht nur einzelner Glättestellen. Allgemeine Glätte setzt nicht voraus, dass es im 
ganzen Gemeindegebiet glatt ist. Die Beweislast, dass eine Streupflicht bestanden hat und diese verletzt 
wurde, trägt der Verletzte. Er muss deshalb den Sachverhalt darlegen und ggf. beweisen, aus dem sich 
ergibt, dass zur Zeit des Unfalls aufgrund der Wetter-, Straßen- oder Wegelage bereits oder noch eine 
Streupflicht bestand und diese schuldhaft verletzt worden ist. Dabei darf der Nachweis nicht durch un-
realistisch hohe Anforderungen praktisch unmöglich gemacht werden. 
 
Die Haftung des Verkehrssicherungspflichtigen (z. B. Grundstückseigentümer) kann jedoch ausge-
schlossen werden, wenn das Handeln des Geschädigten von einer ganz besonderen, schlechthin unver-
ständlichen Sorglosigkeit gekennzeichnet ist und er sich dieser von ihm erkannten erheblichen Gefahr 
bewusst ausgesetzt hat. Dafür ist nach den allgemeinen Beweislastregeln der Schädiger darlegungs- und 
beweispflichtig. 
 
Zur Haftung eines Vermieters in einer Wohnungseigentümergemeinschaft für die Folgen eines Sturzes 
seines Mieters wegen Eisglätte hat der BGH Folgendes entschieden: Ein Vermieter, der zugleich Woh-
nungseigentümer ist, haftet grundsätzlich für Schäden, die ein Mieter durch einen Sturz bei Eisglätte 
unter Verletzung der Räum- und Streupflicht auf einem Weg erlitten hat, der sich auf dem im gemein-
schaftlichen Eigentum der Wohnungseigentümer stehenden Grundstück befindet. Das gilt auch, wenn 
die Räum- und Streupflicht einem Dritten (hier: ein Unternehmen) übertragen wurde. Eine Delegation 
ändert also nichts an der grundsätzlichen Haftungsverantwortung des Vermieters als Wohnungseigen-
tümer. 
 
 
9. GbR & Schriftform – Unterschrift aller Gesellschafter oder klarer Vertretungswille 
 
Wird eine der Vertragsparteien des Mietvertrags, hier die Vermieterin als GbR, durch eine Mehrzahl an 
Personen, hier durch ihre Gesellschafter, vertreten, so ist in dem Fall, dass nur eine der zur Vertretung 
berufenen Personen den Mietvertrag unterzeichnet, die Schriftform nur gewahrt, wenn die Unterschrift 
den Hinweis enthält, dass das unterzeichnende Mitglied auch die anderen vertretungsberechtigten Mit-
glieder vertreten will. 
 
Unterschreibt für eine Personenmehrheit nur ein Mitglied ohne einen Vertreterzusatz, so ist nicht auszu-
schließen, dass auch die Unterschrift des anderen Mitglieds oder die Unterschriften der anderen Mit-
glieder hinzugefügt werden sollten, sodass angenommen werden kann, dass mindestens eine weitere 
Unterschrift fehlt. 
 
Die bloße Namensnennung der vermietenden GbR unterhalb der Unterschriftszeile ist nicht mit einem 
offiziellen Firmen- oder Stempelabdruck gleichzusetzen und kann einen fehlenden Vertretungshinweis 
nicht ersetzen. Enthält ein später geschlossener Nachtrag einen Formmangel, überträgt sich dieser Feh-
ler auf den gesamten Mietvertrag, sodass der Vertrag insgesamt die gesetzliche Schriftform verliert. 
Dies hat zur Folge, dass er – unabhängig von seiner ursprünglichen Laufzeit – ordentlich kündbar wird. 



 
Der Einwand des Rechtsmissbrauchs greift nur in engen Ausnahmefällen. Er kommt höchstens dann in 
Betracht, wenn die nicht schriftformkonforme Abrede ausschließlich der kündigenden Vertragspartei 
zugutekommt oder die Folgen einer Kündigung zu einem unzumutbaren, schlechthin nicht hinnehmba-
ren Ergebnis führen würden, etwa weil dadurch die wirtschaftliche Existenz des Vertragspartners ernst-
haft gefährdet wäre. 
 
 
10. Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende 
 
Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindestvergütung. Die Höhe der 
monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine 
Übersicht der Mindestvergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres: 
 

Ausbildungs-
beginn 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr 

2026 724,00 € 854,00 € 977,00 € 1.014,00 € 

2025 682,00 € 805,00 € 921,00 € 955,00 € 

2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 € 

2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 € 

2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 € 

 
 
11. Gesetzliche Unfallversicherung – Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung entsteht erst mit dem objektiv erkennba-
ren Verlassen des häuslichen Lebensbereichs, also mit dem Durchschreiten einer Außentür des vom 
Versicherten bewohnten Gebäudes. Das gilt auch in Mehrfamilienhäusern. 
 
Eine Außentür eines Gebäudes ist nicht nur die klassische Haustür mit Klingel und Briefkastenanlage, 
sondern jede Außentür, durch die der häusliche Bereich verlassen werden kann. Eine Garage, die an das 
Wohngebäude angebaut oder als Tiefgarage in das Wohngebäude eingebaut ist und die durch einen 
direkten Zugang vom Wohngebäude aus zu erreichen ist, ist ein Teil des häuslichen Bereichs. Das Ga-
ragentor ist dann eine der Außentüren des Gebäudes, mit deren Durchschreiten oder Durchfahren der 
Versicherungsschutz beginnt. 
 
Stürzt also ein Arbeitnehmer auf der Treppe zur Garage – wie im entschiedenen Fall – hat er noch keine 
Außentür durchschritten, er befindet sich also noch im häuslichen Bereich, in dem kein Versicherungs-
schutz besteht. 
 
 
12. Beschränkte Arbeitnehmerhaftung im Betrieb 
 
Im Arbeitsrecht gilt eine begrenzte Arbeitnehmerhaftung, weil das unternehmerische Betriebsrisiko 
grundsätzlich beim Arbeitgeber liegt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ein Arbeitnehmer nicht und bei 
mittlerer Fahrlässigkeit ist der Schaden in aller Regel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu ver-
teilen. Bei vorsätzlich verursachten Schäden besteht hingegen eine umfassende Haftung – auch wenn 
der Schaden bei einer betrieblich veranlassten Tätigkeit entstanden ist. Hier können jedoch Haftungser-
leichterungen, die von einer Abwägung im Einzelfall abhängig sind, in Betracht kommen.  
 



Die Beteiligung des Arbeitnehmers an den Schadensfolgen ist durch eine Abwägung der Gesamtum-
stände zu bestimmen, wobei insbesondere Schadensanlass, Schadensfolgen, Billigkeits- und Zumutbar-
keitsgesichtspunkte eine Rolle spielen. 
 
Die besonderen Risiken der Tätigkeit sind ebenso zu berücksichtigen wie die Schadenshöhe, ein vom 
Arbeitgeber einkalkuliertes Risiko, eine bestehende Versicherungsdeckung, die Stellung des Arbeit-
nehmers im Betrieb sowie die Höhe der Vergütung, die ggf. eine Risikoprämie enthalten kann. 
 
Auch die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers und die Umstände des Arbeitsverhältnisses, wie 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Familienverhältnisse und sein bisheriges Ver-
halten können zu berücksichtigen sein. 
 
Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen mittlerer Fahrlässigkeit oder einer vorsätzlichen 
Schadensverursachung liegt beim Arbeitgeber. 
 
 
13. Dreizeugentestament – Unterschrift des Erblassers zwingend erforderlich 
 
Ein Dreizeugentestament ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig, wenn der Erblasser sich ob-
jektiv oder nach übereinstimmender (subjektiver) Überzeugung aller drei Zeugen in so naher Todesge-
fahr befindet, dass eine Errichtung vor dem Bürgermeister oder Notar nicht mehr möglich erscheint.  
 
Das Oberlandesgericht München (OLG) stellte dazu jedoch klar, dass die Unterschrift des unterschrifts-
fähigen Erblassers zu den zwingenden Erfordernissen eines wirksamen Nottestaments gehört. Fehlt sie, 
liegt ein wirksames Nottestament auch dann nicht vor, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Erblasser 
die Erklärung abgegeben hat. Die Unterschrift des Erblassers ist nur dann entbehrlich, wenn er nach 
eigenen Angaben oder nach der Überzeugung der drei Zeugen nicht schreiben kann. 
 
In dem Fall aus der Praxis wurde ein Dreizeugentestament niedergeschrieben und von allen unterschrie-
ben, außer von der Erblasserin. Da sie wenige Stunden zuvor noch ein ärztliches Formular eigenhändig 
unterzeichnet hatte, gingen die OLG-Richter davon aus, dass sie durchaus in der Lage gewesen wäre, 
selbst zu unterschreiben. Damit erklärte das Gericht das Dreizeugentestament für formunwirksam und 
bestätigte die Entscheidung des Nachlassgerichts, keinen Erbschein aufgrund dieses Testaments zu er-
teilen. 
 
 
14. Straßenverkehr – Sonderrechte von Einsatzfahrzeugen 
 
Ereignet sich ein Unfall beim Linksabbiegen, spricht regelmäßig der typische Geschehensablauf dafür, 
dass der Abbiegende seine besonderen Sorgfaltspflichten nicht beachtet hat.  
 
Besondere Anforderungen gelten, wenn ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn im Verkehr 
unterwegs ist (hier: Katastrophenschutzeinsatz einer Rettungshundestaffel). Solche Fahrzeuge dürfen in 
Notsituationen von den üblichen Verkehrsregeln abweichen, bleiben aber auf die Mithilfe der übrigen 
Verkehrsteilnehmer angewiesen. Diese müssen unverzüglich Platz schaffen, sobald sich ein Einsatz-
fahrzeug nähert. Ob rechts ausgewichen oder besser angehalten werden muss, hängt von der konkreten 
Verkehrssituation ab. Maßgeblich ist, dass das Fahrzeug mit höchster Priorität freie Bahn erhält. 
 
Kommt es dennoch zur Kollision und hat der Geschädigte besonders schwerwiegend gegen seine Pflich-
ten verstoßen, etwa durch unachtsames Abbiegen und fehlende Reaktion auf das Einsatzfahrzeug, kann 
seine eigene Verantwortung so überwiegen, dass die Betriebsgefahr des Einsatzfahrzeugs vollständig 
zurücktritt. 
 
 
 
 



  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag 
 

12.1.2026 
Zahlungsschonfrist – 15.1.2026 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

Abgabe der Erklärung – 25.1.2026, 24 Uhr 
Zahlung – 28.1.2026 

  
 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.7.2025 =   1,27 % 
1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 

1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  
  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; 
Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; 
Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 2.12.2025 


